( „Pro Reli“ meisterte zweite Stufe

( Volksentscheid wird kommen

( Das Volksbegehren auf Durchführung eines Volksentscheides über eine Änderung des Schulgesetzes, dass die Unterrichtsfächer Ethik und Religion alternative Wahlpflichtfächer werden sollen, war erfolgreich. Die Zahl der bereits ausgezählten gültigen Stimmen reicht zur Durchführung eines Volksentscheides aus.   

( Die Beteiligungszahl von über 300.000 am Volksbegehren ist beeindruckend. Sie zeigt erneut, welchem öffentlichen Bedürfnis Rot-Rot in den Jahren 2005 bis 2008 mit den Erleichterungen direkter Demokratie entsprochen hat. Es ist zugleich normal, dass sich plebiszitären Aktivitäten gegen die jeweilige Regierungspolitik richten, denn dadurch sollen ja in der Regel offizielle Parlaments- und Regierungsentscheidungen korrigiert werden. Dass aber bislang – trotz der für Plebiszite förderlichen Bedingungen – nur ganz wenige erfolgreich waren, ist auch ein Indiz dafür, dass die in Frage gestellten Entscheidungen von Rot-Rot in der Regel in der Bevölkerung auf mehrheitliche Akzeptanz und die Anliegen der Plebiszite auf mehrheitliche Ablehnung oder auf Desinteresse stießen.      

( Ohne den Erfolg der über 300.000 Unterschriften bestreiten zu wollen, muss man aber auch sehen, dass nur ein Drittel der etwa 1 Million konfessionell gebundenen Berliner Wahlberechtigten das Volksbegehren unterzeichnet hat. Selbst, wenn wir in Rechnung stellen, dass nur konfessionell gebundene Menschen ihre Unterschrift gegeben haben – was aber unwahrscheinlich ist –, unterzeichneten eben zwei Drittel der konfessionell gebundenen wahlberechtigten Bevölkerung das Volksbegehren nicht. Und das, obwohl – neben den demokratiefreundlichen Sammelbedingungen (man konnte an jeder Straßenecke unterschreiben und musste dazu nicht mehr „aufs Amt“) – ab Dezember 2008 die beiden großen christlichen Kirchen massiv in die Unterschriftensammlung eingegriffen, in jedem Gottesdienst – besonders in der Weihnachtszeit – gesammelt, die Kinder über den Religionsunterricht mit Unterschriftslisten und Sammelaufträgen ausgestattet, ihre Aktivitäten auf alle kirchlichen Einrichtungen (Krankenhäuser, Altenheime, kirchliche Arbeitskreise…) ausgedehnt und flächendeckend Werbematerial verteilt haben... 

( Das macht deutlich, dass offensichtlich selbst unter der konfessionell gebundenen Bevölkerung ein nicht unerheblicher Teil mit der jetzigen Regelung einverstanden ist, sich von der Kampagne „Pro Reli“ nicht angesprochen fühlt oder diese gar ablehnt. 

( Un- oder halbwahre Behauptungen 
1. Argument: In Berlin muss das Grundgesetz durchgesetzt werden.
( „Pro Reli“ sowie die Kirchen argumentieren stets mit Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes: „Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien ordentliches Lehrfach.“ Es kann (soll?) der Eindruck entstehen, als ginge es lediglich um die Realisierung einer Grundgesetznorm, die in Berlin nicht durchgesetzt sei. Doch das ist falsch, denn in Artikel141 (der „Bremer Klausel“) legt das Grundgesetz fest: „Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 findet keine Anwendung in einem Lande, in dem am 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche Regelung bestand.“ Das trifft auf Berlin zu, dessen Regelung also grundgesetzkonform ist, wie auch das Bundesverfassungsgericht bestätigte. 

( Keine Erwähnung findet, dass diese „Bremer Klausel“ in Berlin bzw. Westberlin seit Inkrafttreten des Grundgesetzes gilt und nicht erst von Rot-Rot veranlasst wurde. Ebenfalls nicht zu hören ist, dass von keiner Parlamentsmehrheit und von keinem Senat in all den Jahren versucht wurde, aus der „Bremer Klausel“ auszusteigen, obwohl die Mehrheiten für eine Änderung des Schulgesetzes oft gegeben waren. Und schon gar nicht wird hinterfragt, ob es dafür nicht sachliche Gründe, z.B. die multikulturelle Gesellschaft in Westberlin, gab…   

( Es geht also – anders als von den Befürwortern des Volksentscheides argumentiert – nicht darum, einer grundgesetzlichen Norm auch in Berlin zu entsprechen, sondern es geht „Pro Reli“ darum, in Berlin auf die Inanspruchnahme einer grundgesetzlichen Norm zu verzichten. 

2. Argument: Beim Werteunterricht muss man Wahlfreiheit haben.

( Das inhaltliche Hauptargument für die Forderung, Ethik und Religion zu alternativen Wahlpflichtfächern zu machen, ist, dass es sich bei Religion und Ethik um Werteunterricht handele und jeder das Recht haben müsse, selbst zu entscheiden, welchen Werteunterricht man in Anspruch nehme. Offensichtlich hat das Argument der Wahlfreiheit nicht wenige überzeugt.

( In der Tat ist die Wahl- und Entscheidungsfreiheit ein hohes Freiheits- und Persönlichkeitsrecht. Gerade deshalb gilt es nicht unbesehen. Man muss beim Wahlrecht immer fragen, zwischen welchen Positionen gewählt werden soll. Und da erweisen sich – streng genommen – Religion und Ethik als Kontrastprogramm, obwohl beide Fächer Werte vermitteln: 

· Ethik ist ein bekenntnisfreier Werteunterricht, an dem Kinder unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen teilnehmen und so die Chance haben, im gemeinsamen Diskurs viele gemeinsame Werte zu erschließen, vorhandene Unterschiede auszudifferieren, sich über Probleme der vorhandenen Wertesysteme klarzuwerden und vor allem gegenseitige Schwellen und Vorurteile abzubauen. Ethik ist also auf Miteinander und Integration angelegt, und das ist genau das, was eine multikulturelle Stadt wie Berlin benötigt. Gerade dadurch erzieht Ethik zur geistigen Freiheit, über das künftige individuelle Lebens- und Weltbild selbst und bewusst entscheiden zu können. 

· Religion vermittelt Werte aus der Sicht einer Religion, ist also streng bekenntnisgebunden. Und das ist vom Grundgesetz durchaus so vorgesehen, denn im Artikel 7 Absatz 3 Satz 2 heißt es: „Unbeschadet der staatlichen Aufsicht wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt.“ Ohne diese irgendwie bewerten zu wollen, sei exemplarisch daran erinnert, 

· dass das erste Gebot des christlichen Katechismus „Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir.“ lautet und 

· dass der Papst, dessen „Unfehlbarkeitsanspruch“ laut einer Richtlinie der Katholischen Kirche im Religionsunterricht vermittelt werden soll, die katholische Kirche und den katholischen Glauben als einzig wirkliches Wertesystem bezeichnet.

Jeder bekenntnisgebundenen Wertevermittlung ist also Abgrenzung von anderen Wertesystemen immanent, das liegt in der Natur der Sache. Abgrenzung voneinander muss nicht zwangsläufig, kann aber zur Ausgrenzung führen. Auf jeden Fall ist sie einer integrativen Wertevermittlung wenig zuträglich. Zudem bietet dadurch eine bekenntnisgebundene Wertevermittlung letztendlich keine wirkliche individuelle Entscheidungsfreiheit über die eigenen weltanschaulichen Positionen und Werte.    

( Es ist also keine wirkliche Wahlfreiheit zwischen einem bekenntnisfreien und einem bekenntnisgebundenen Werteunterricht, denn während der eine vom Grundansatz integrativ aufgebaut ist, ist Abgrenzung der Ausgangspunkt des anderen, unabhängig von allen möglichen Aufforderungen zur Toleranz. Und:  Insofern verbaut der bekenntnisgebundene Werteunterricht sogar die Wahlfreiheit der teilnehmenden Kinder, sich unter Umständen für eine andere, z.B. bekenntnisfreie Wertesicht zu entscheiden. 
3. Argument: Das Pflichtfach Ethik beeinträchtigt den Religionsunterricht.

( Durch die Einführung des Pflichtfaches Ethik sei der Stundenplan noch voller geworden, so dass sich immer mehr – „Pro Reli“ spricht von 25 Prozent – vom freiwilligen Fach Religion abmelden würden. Außerdem sei der freiwillige Religionsunterricht in Zeiten vor bzw. nach den regulären Schulfächern bzw. in die späten Nachmittagsstunden verdrängt worden. Auch mit solchen eher schulorganisatorischen Argumenten wird die angestrebte Gleichstellung von Ethik und Religion als alternative Wahlpflichtfächer begründet.
( Nichts davon stimmt. 
· Mit der Einführung des Ethikunterrichts hat sich die wöchentliche Stundentafel nicht erhöht, denn bei anderen Fächern wurde dafür die Zahl der Wochenstunden reduziert. 

· In Berlin ist seit 2005 die Gesamtschülerzahl um 20 000 Schülerinnen und Schüler auf jetzt 232 000 Schülerinnen und Schüler zurückgegangen. Vor diesem Hintergrund ist der Rückgang der Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahlen am freiwilligen Religions- und Weltanschauungsunterricht um 6 300 auf jetzt 160 000 sogar unterproportional.
· In den Grundschulen sind die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahlen hingegen angestiegen sind, nämlich um 11 000 auf 127 000 Schülerinnen und Schüler. „Genau das war der Sinn unserer Regelung“, sagte die Vorsitzende der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, Carola Bluhm, am 28. Januar 2009. „Wir wollten ein gemeinsames Unterrichtsfach ab der siebten Klasse, weil wir wussten, dass das Gros des freiwilligen Unterrichts vorher, in der Grundschule, stattfindet. Wir wollten hier auch keine zeitliche Konkurrenz, sondern ein faires Neben- und Miteinander.“

· Dass aber freiwillige Fächer „am zeitlichen Rand“ des Schulalltags liegen, ist überall üblich und auch in Berlin seit 1947 – als die Entscheidung über den freiwilligen Status des Religionsunterrichts fiel – so geregelt. 

( Terminkonflikt
( Im Abgeordnetenhaus gab es eine erbitterte Debatte hinsichtlich des Termins für den Volksentscheid. „Pro Reli“ und die Kirchen wollen ihn am Tag der Europawahl (7. Juni). CDU und FDP unterstützen diese Forderung, weil auch sie hoffen, dass dann der Volksentscheid nicht an mangelnden Teilnehmerzahlen scheitert. Auch die Grünen, die das Anliegen von „Pro Reli“ inhaltlich ablehnen, plädieren für den 7. Juni, allerdings aus Kostengründen, denn durch die Zusammenlegung des Volksentscheides und der Europawahl würden etwa 1,5 Millionen Euro gespart, die ein separater Volksentscheid  kosten würde. Von der Rechtslage her wäre eine solche Zusammenlegung möglich. Artikel 62 Absatz 4 der Verfassung von Berlin regelt zwar in Satz 1, dass ein Volksentscheid spätestens vier Monate nach einem erfolgreichen Volksbegehren stattfinden müsse. In Satz 2 wird aber die Möglichkeit eingeräumt, diesen Termin bis zu acht Monate zu verlängern, wenn dadurch eine Zusammenlegung mit ohnehin anstehenden Wahlen erreicht wird. 

( Dennoch sprechen mindestens vier Gründe für einen früheren und möglichst schnellen Termin:

· Ein Ausstieg aus der „Bremer Klausel“ wäre nicht nur ein grundlegender schulpolitischer Kurswechsel, sondern auch mit gewaltigen finanziellen und logistischen Problemen (von der Lehrerausbildung über die Schulplanung bis hin zur Raumausstattung usw.) verbunden. Da muss so schnell wie nur möglich Klarheit geschaffen werden.  

· Das Gros der Kosten für den Volksentscheid (vor allem das vom Gesetz geforderte Informationsheft mit allen Standpunkten, das in jeden Haushalt versendet werden muss, sowie der Druck der Stimmzettel und Wahlbenachrichtigungen) würde auch bei einem gemeinsamen Termin anfallen.

· Im Vorfeld eines Volksentscheides muss ebenso wie im Vorfeld der Europawahlen eine zielgerichtete Kampagne geleistet werden. Zwei Kampagnen parallel zu führen, ginge eventuell, wenn die Themen auch nur irgendwie miteinander korrespondieren würden. Aber das ist in diesem Falle nicht im Ansatz gegeben.  

· Bliebe die Frage der Beteiligung. Damit ein Volksentscheid gültig ist, muss mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten an ihm teilnehmen, was möglicherweise im Zusammenhang mit der Europawahl gesichert wäre. Dagegen spricht, dass an einem Plebiszit diejenigen teilnehmen sollen, denen das Thema wichtig ist. Ein so erzieltes Ergebnis ist dann ein wirklicher Ausweis dafür, worin Volkes Wille in dieser konkreten Frage besteht. 

( Die Entscheidung über den Termin des Volksentscheides wird der Senat nach Feststellung des offiziellen Ergebnisses des Volksbegehrens treffen.
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